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Vorschriften für Holzverpackungen
Mit Holzverpackungen (Kisten, Paletten) aus Massivholz können gefährliche Schadenserreger verschleppt werden. Deshalb gelten für die Behandlung von Holzverpackungen beim Export in bestimmte Länder besondere Vorschriften. Der IPPC-Standard (ISPM Nr. 15) ist eine internationale Regelung für den Bereich Holzverpackungen.

Zum Schutz der einheimischen Waldbestände gegen Einschleppung von Holzschädlingen haben viele Länder entsprechende Quarantänebestimmungen. Um zu verhindern, dass sich unterschiedlichste Einfuhrvorschriften entwickeln, hat die International Plant Protection Convention (IPPC) für den internationalen Versand von Verpackungen aus Vollholz die ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) "Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade" erlassen. Die ISPM 15 gilt nur für Voll-/Massivholz. Ausgenommen sind Holzwerkstoffe und Vollholz dünner als 6 mm.
Die Behandlung der Verpackung muss nach anerkannten Maßnahmen erfolgen. Hierzu gehören hauptsächlich die Hitzebehandlung (HT - heat treatment) und die Begasung mit Methylbromid (MB - methyl bromide) in Abhängigkeit von Konzentration, Dauer und Temperatur.
Behandelte Verpackungen werden mit einer Markierung gekennzeichnet. Die Kennzeichnung muss lt. ISPM 15 an zwei gegenüberliegenden Seiten der Verpackung dauerhaft und gut lesbar angebracht sein. Das Kennzeichen setzt sich zusammen aus der Länderkennung nach ISO 3166 (z. B. DE für Deutschland), der Kennung für die Region (z. B. NW für Nordrhein-Westfalen) sowie einer Registriernummer, die durch das regionale Pflanzengesundheitsamt dem Packmittelhersteller, dem Verpacker oder dem Versender vergeben wird. Hinsichtlich der Behandlungsmethode wird das Kürzel HT für die Hitzebehandlung oder MB für die Begasung mit Methylbromid angegeben.
Die nachfolgende Liste von Importländern mit Forderung des IPPC-Standards kann aufgrund der häufigen Änderungen der Anforderungen und Verschiebungen des Inkrafttretens nur als Übersicht des derzeitigen Kenntnisstandes dienen. Rechtsverbindlich sind allein die Regelungen der jeweiligen Importländer. Weitere Informationen hierzu bei der BBA - Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
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